
KlaraStift

Münster, 01. 12. 2025

Mitteilung der Entgeltanpassung gemäß §9 Abs. 2 Wohn- und Betreuungsver-
tragsgesetz (WBVG) ab 01. 01. 2026

1. Anpassung des Investitionskostensatzes

2. Erhöhung des Vergütungszuschlags zur Refinanzierung des Umlagebe-

träges nach §28 Abs. 2 PflBG

Sehr geehrte Damen und hlerren,

gemäß § 9 Abs. 2 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) teilen wir Ihnen mit,
dass zum 01.01.2026 eine betriebsnotwendige Anpassung des Investitionskostensat-
zes erforderlich wird. Außerdem informieren wir über die Erhöhung des Vergütungs-
Zuschlags zur Refinanzierung des Umlagebetrages nach §28 Abs. 2 PflBG ab dem
01. 01. 2026.

Die Änderungen führen gegenüber den derzeit maßgeblichen Entgelten zu neuen Ta-

gessätzen. Diese liegen über den bisherigen Sätzen und sehen wie folgt aus;

Investitionskosten *

Vergütungszuschlag für
Ausbildungsumlage nach

28 Abs. 2 PflBG

Bisherige
Entgelte

fle etä lich

19,63  

4, 96  

Neue Entgelte
ab 01.01.2026

fle etä lich

36, 00  

5,68  

Erhöhung
(pflegetäglich)

+ 16, 37 

+ 0, 72  

* Der korrekte Wert des Investitionskostensatzes ist noch nicht bekannt. Sobald dieser

von dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe beschieden ist, werden wir Sie mit dem
entsprechenden Schreiben informieren (hier wollen wir Sie auch an frühere Preisan-
Kündigungen für den Investitionskostensatz erinnern, denn auch diese noch nicht be-
schieden sind: Zum 01.01.2024: 30, 00  ; zum 11.07.2024: 31,00  ).

Das pflegetägliche Gesamtentgelt sieht dann wie folgt aus:



Allgemeine
Pflegeleistun-
gen nach Pfle-

e rad

Pflegegrad 1
Pflegegrad 2
Pflegegrad 3
Pflegegrad 4
Pflegegrad 5

Bisherige Ent-
gelte (pflege-

täglich)*

131,64  
149, 64  
166, 54  
184, 16 
192, 08  

ab 01. 01. 2026
(pflegetäg-

lich)*

148,73  
166, 73  
183, 63  
201, 25  
209, 17  

Erhöhung
(pflegetäg-

lich)

17,09  
17, 09  
17, 09  
17, 09  
17,09  

Erhöhung in
%

13%
11%
10%
9%
9%

* Die Werte beinhalten die noch gültigen Pflegesätze (W ab 01. 10. 2024). Zum

01, 10.2025 werden die Sätze rückwirkend nach dem Abschluss derVergütungsver-
handlungen mit den Kostenträgern angepasst (wir hatten Sie darüber mit dem

Schreiben Ende August informiert).

Die neuen Entgelte bleiben bis zum 31. 12. 2026 gültig.

Der Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages nach §28 Abs. 2

PflBG wird jedes Jahr neu von der Bezirksregierung Münster festgelegt und beträgt ab
dem 01. 01. 2026 5, 68   pflegetäglich.

Die Gründe für die Erhöhung des Investitionskostensatzes (der o. a. Wert steht noch

nicht fest und wird demnächst von dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe beschie-
den) sind einerseits die gestiegenen Pachtaufwendungen, andererseits - die Erhö-

hung derAngemessenheitsgrenzen durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und

Soziales Nordrhein-Westfalen.

Die gesetzlichen Grundlagen dafür, Ihnen Investitionsaufwendungen im Leistungsent-
gelt gesondert zu berechnen, sind § 82 Abs. 3 SGB Xl und § 15 des Alten- und Pfle-
gegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG NRW) sowie § 26 der Verordnung zurAusfüh-
rung des APG NRW (APG DVO NRW). Die betriebsnotwendigen Aufwendungen des
§ 82 Abs. 2 Nummer 1 und Nummer 3 SGB Xl bedürfen der Ermittlung durch den

zuständigen überörtlichen Träger der Sozialhilfe nach den Grundsätzen des § 10APG

NRW. Hierbei sind die Regelungen der §§ 1 bis 8 APG DVO NRW zu Grunde zu legen.

Bei einer Erhöhung des Entgeltes steht Ihnen nach § 1 1 Abs. 1 WBVG das Recht zur

außerordentlichen Kündigung des Vertrages zum 31. 12. 2025 selbstverständlich zu



Der Beirat der Einrichtung wird über die notwendige Anpassung informiert (vgl. § 22
Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG), § 12 Abs. 1 Nr. 2 Verordnung zur Durchfüh-
rung des WTG). Zur Bestätigung, dass Sie mit dieser Änderung einverstanden sind.
können Sie die beigefügte Erklärung unterschreiben und uns bis zum 15. 12. 2025 zu-
rückgeben. Wir weisen darauf hin, dass die widerspruchlose Zahlung des erhöhten
Entgelts sowie das Verstreichenlassen der Frist zur Ausübung des den Bewohnern
nach § 11 Abs. 1 Satz 2 WBVG zustehenden Sonderkündigungsrechts ebenfalls als
Zustimmung zur Entgelterhöhung gewertet wird.

Wenn Sie noch weitere Rückfragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir stehen Ihnen
gern zur Verfügung.

Vielen Dank für ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Torsten nkmann

Geschäftsführer

Anla en:

Widerrufsbelehrung

Zustimmungserklärung



Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben gem. § 312g BGB das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von

Gründen dieser Ankündigung (im Folgenden "Nachtrag") zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag dieses Schreibens.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

(genaue Bezeichnung der Einrichtung, Anschrift, Telefonnummer, Telefaxnummer und

E-Mailadresse)

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. per Telefon, ein mit der Post versandter Brief,

Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Nachtrag zu widerrufen, informie-

ren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
Übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Nachtrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von

Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,

das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen

wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen die-

ser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist fortgesetzt
werden sollen, so haben Sie uns Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Leis-

tung zu zahlen. Grundlage für die Berechnung des Wertersatzes sind die vertraglich

vereinbarten Entgelte.



Erklärung

für Bewohner:

Ich habe die Belehrung über das Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen.

a Nach erfolgter Belehrung über die Voraussetzungen des Widerrufsrechts fordere ich

von der Einrichtung, die Leistungen sofort und damit vor Ablauf der Widerrufsfristwei-

terhin zu erbringen.

Datum

(Bewohner/in bzw. vertretungsberechtigte Person/gesetzliche/r Betreuer/-in oder Be-

vollmächtigte/'r)

Datum/ Unterschrift Bewohner/in bzw. vertretungsberechtigte Person/

gesetzliche/r Vertreter/in / Bevollmächtigte/r


